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Sachverhalt und Antrge 

I. 	Auf die am 18. Dezember 1980 angemeldete europäische Pa- 
tentanmeldung Nr. 80 108 019.3 jet am 4. Juli 1984 das 
seche PatentaneprUche uinfaseende europáische Patent 54 574 
erteilt worden. 

Der erteilte Patentanepruch 1 hat folgenden Wortlaut: 

Fianech ale Verbindungeelement für Rohrleitungen, Armaturen 
oder Behälter, beetehend aue einem im Querschnitt U-förmi-
gen Flanechring (7) und einem im Querechnitt ebenfalle U-
förmigen Ringformteil (1), deesen Stegteil die Dichtf1che 
(4) des Flaneches bildet, wobei der Flanechring (7) Löcher 
(8) in seinern Stegteil (7a) für den Durchtritt von Befeeti-
gungsschrauben (14), einen in Richtung auf die Dichtf1che 
(4) zu abgewinkelten Aui3enrand (7b) und einen in gleicher 
Richtung urn 900  abgewinkelten Innenrand (7c) aufweiet und 
das Ringformteil (1) einen urn 900 von der Dichtfläche (4) 
weg gebogenen Aul3enrand (6) und einen an oder auf das Bohr 
(3) oder einen Stutzen an der Armatur oder dem Behälter 
geschweiBten rohrfrmigen Innenrand (2) beeitzt und wobei 
der AuBenrand (7b) des Flanechringe (7) den AuSenrand (6) 
dee Ringforrnteile (1) umgreift, der Innenrand (7c) des 
Flanechrings (7) an dem Stegteil dee Ringformteila (1) 
anliegt und der Aul3enrand (6) dee Ringformteils (1) im 
geepannten Zuetand der Flanechverbindung auf dem Stegteil 
(7a) dee Flanechringe (7) ruht, dadurch gekennzeichnet, daB 
der Innenrand (70 dee Flanechringe (7) eine B5he (h) be-
sitzt, die urn die Lange (a) gról3er ist ale die He (o) dee 
möglichst nahe an dern Teilkreis der Schraubenlöcher (8) in 
dem Flanechring (7) gelegenen Aul3enrandee (6) dee Ringforrn-
teils (1), wobei die Lange (a) so bemeesen jet, daB beim 
Anziehen der Befestigungeechrauben (14) eret nach elaeti- 
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scher Verformung des Flanschrings (7) sein Stegteil (7a) an 
dem Aul3enrand (6) des Ringformteils (1) zur Anlage koxnmt. 

Gegen die Erteilung des europischen Patents hat eine 
Einsprechende Einspruch eingelegt und den Widerruf des 

Patents wegen mangeinder erfinderischer Ttigkeit 
beantragt. In ihrer BegrUndung verweist die Einsprechende 
auf die im PrUfungsverfahren berUcksichtigten Dokumente DE-

A- 2 236 562, 2 838 497 und 2 853 722 sowie die EP-A- 
25 070 (ältere europäische Patentanmeldung 79 103 337.6) 

und auf das Dokument US-A- 4 105 227. 

Durch Entscheidung vom 11. März 1986 hat die Einspruchsab-

teilung das europáische Patent 54 574 widerrufen, da der 
Gegenstand des Patentanspruchs 1 im Hinblick auf die Doku-
mente DE-A- 2 838 497 und US-A-4 105 227 nicht auf einer 

erfinderischen Ttigkeit beruhe. 

IV 	Gegen die am 15. Mai 1986 zur Post gegebene Entscheidung 

hat die Patentinhaberin am 11. Juni 1986 unter gleichzeiti-

ger Entrichtung der GebUhr Beschwerde erhoben und bean-

tragt, die Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem 

Umfang aufrechtzuerhalten. In ihrer am 13. September 1986 

eingegangenen Beschwerdebegründung trägt die Patentinhabe- 

nfl die GrUnde vor, die nach ihrer Auffassung fir die 

Erfindungsqualität des Gegenstands des Patentanspruchs 1 

sprechen. 

V. 	Die Einsprechende beantragt, die Beschwerde zurUckzuweisefl, 

und widerspricht dem Vorbringen der Patentinhaberin. 
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VI. 	In der mUndlichen Verhandlung am 10. März 1987 fa2te die 
Patentinhaberin ibren Standpunkt dahingehend zusammen, dal3 
es mehrerer erfinderiecher Schritte bedurft habe, urn zurn 
Gegenstand des Patentanspruchs 1 zu kommen, nämlich: 

- 	Zu erkennen, daB nur der Flansch gemäB Figur 5 der DE- 
A- 2 838 497 für die Lösung des dern Gegenstand des Pa-
tentanapruche 1 zugrundeliegenden Problems in Betracht 
kommt. 

- 	Die Vorteile der aus der DE-A- 2 838 497 und US-A- 
4 105 227 bekannten Flansche durch Kombination der 

diese Vorteile ergebenden bekannten Merkmale zu 
vereinigen. 

- 	Den Flansch gemäl3 Figur 5 der DE-A- 2 838 497 80 abzu- 
&idern, daB der Aul3enrand des Ringforrnteils m5glichst 
nahe an den Teilkreis der Schraubenlöcher in dem 
Flanschring zu liegen kommt. 

- 	Diesen Aul3enrand des Ringformteils so zu verkUrzen, 
daB er eine kUrzere Axialerstreckung ale der Innen-
rand des Flanschrings aufweist. 

Ferner überreichte sie das AD-Merkblatt B8 (Ausgabe Februar 
1977) und verwies auf die Zeilen 1 bis 4 der rechten Spalte 
auf Seite 7. 

Die Patentinhaberin steilte nunmehr den Antrag, das Patent 

mit den erteilten Unterlagen unter EinfUgung der Beschrei-
bungsergänzung vom 6. Februar 1986 aufrechtzuerhalten. 

Die Einsprechende beantragte die ZurUckweieung der 
Beschwerde der Patentinhaberin, da dem Gegenstand des 
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Patentanspruchs 1 die erfinderische Leistung nicht 
zukomme. 

Entscheidungsgrtinde 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 big 108 sowie 
Regel 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Der Gegenstand des erteiltenPatentanspruchs 1 jet neu, da 
keines der im Prifungs- und Einspruchsverfahren genannten 
Dokumente einen Flansch mit alien in diesem Patentanspruch 
aufgefilhrten Merkmaien of fenbart. 

Zur Frage, ob die Ausbildung eines Flansches nach der 
Lehre des Patentanspruchs 1 nahegelegen habe, wird folgen-
des ausgefUhrt: 

3.1 Nach der Beschreibung (EP-B- 54 574, Spalte 2, Zeilen 1 big 
23 sowie Zeile 52 bis Spalte 3, Zeile 1) betrifft die 
Erfindung einen Fiansch der durch Figur 5 der DE-A- 
2 838 497 bekannten Art. Dieser bekannte Fiansch habe den 

Nachteii, daB es beim Anziehen der Befestigungsschrauben zu 
einer im Querschnitt keilf6rmigen Ausbildung der Dichtung 
kommen kann. 

Dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, den bekannten Fiansch so auszubilden, daB er 
eine gleichmäl3ige Zusammenpressung der zwischen zwei 
Flansche eingeiegten Dichtung sichersteilt (EP-B- 54 574, 
Spaite 3, Zeilen 2 bis 5). 

3.2 Diese Aufgabe wird gemäl3 der Lehre des Patentanspruchs 1 
dadurch gelBst, daB der abgewinkeite Au3enrand des Ring-
formteiis eine Höhe hat, die kieiner jet ale die des 
abgewinkelten Innenrandes des U-fbrmigen Flanschringes,so 
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daI3 dessen Stegteil erat nach elastiacher Verformung an dem 
Aul3enrad des Ringformteils zur Anlage kommt, und daB dessen 
Au3enrand inBglichst nahe an dem Teilkreis der Löcher der 
Befestigungsschrauben in dem Flanschring liegt. 

3.3 Eine Lösung für die Aufgabe, eine g1eichmBige Zusanunen-
pressung der zwischen zwei F].ansche eingelegten Dichtung zu 
erreichen, konnte der Fachinann schon in der US-A- 4 105 227 
finden. Dieses Dokunient betrifft einen Flansch ale Verbin-
dungselement, der aus einem Flanschring mit Löchern für die 
Befestigungsschrauben und einem Ringformteil, dessen vom 
Flanschring abgewandte Seite die Dichtf1che bildet, 
besteht. Für die AbstUtzung des Flanschrings weist das 
Ringformteil eine äuBere und innere Auf1agef1che auf. Die 
u3ere Auflagefl&che liegt - in radialer Richtung gesehen 

- tiefer ale die innere Auf1agef1che und nahe dem Teil-
kreis der L8cher für die Befestigungsschrauben im Flansch-
ring (Spalte 2, Zeile 64 big Spalte 3, Zeile 4; Figuren 2 
und 3). Der Unterschied in der H6he der Auflageflächen ist 
so bemessen, daB beim Anziehen der Befestigungsschrauben 
der Flanschring erst nach einer koniechen Verformung an 
der äuBeren AuflageflUche zur Anlage kommt (Spalte 3, 
Zeilen 5 big 8). Dadurch wird die Pre3kraft nach dem 
Anziehen gleichrnä3ig Uber die innere Auflagefläche und Uber 
die XuSere Auflagefläche in die Dichtf1che eingeleitet und 
eine gleichmä2ige Pressung der Dichtung erreicht (Spalte 1, 
Zeile 37 big Spalte 2, Zeile 11; Spalte 3e  Zeilen 15 big 

26). 

3.4 Der Fachinann, der diese U5sung zum gleichen Zweck, nrnuich 
urn eine gleichinäl3ige Zusanimenpressung der Dichtung zu 
erreichen, bei einem Flansch gemB Figur 5 der DE-A- 
2 838 497 anwenden wolite, konnte ohne weiteres erkennen, 

daB es bei einem soichen Flanach nicht genUgt, die Höhe 

des AuBenrandes des U-förmigen Ringformteils gegenUber dem 
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Innenrand des Flanschrings zu verkUrzen, urn die Prel3kraft 
g1eichrnäig über den Innenrand des Flanschrings und über 
den Aul3enrand des Ringforrnteils in dessen Dichtfläche 
einzuleiten und dadurch eine einseitige Verformung der 
Dichtung zu vermeiden, sondern dali für die Art der Ver-
formung der Dichtung auch noch die Lage des Aul3enrandes des 
Ringforrnteils in bezug auf die Befestigungsschrauben von 
Bedeutung ist. Urn eine gleichrnäliige Zusammenpressung der 
Dichtung auch in deren äulierem Randbereich ohne AusUbung 
eines groen Biegemornents auf den Flanschring zu erreichen, 
ist es zwingend, den Aulienrand des Ringforrnteils mbglichst 
nahe an den Teilkreis der Löcher für die Befestigungs-
schrauben zu verlegen. 

Dadurch karin die Prelikraft Uber kurze Wege an zwei Stellen 
in die Dichtf1che des Ringforrnteils.eingeleitet werden, 
wodurch eine Schrägstellung der Dichtf1chen zueinander 
verhindert wird. 

3.5 Die von der Patentinhaberin behauptete, zwischen dern 
Flansch nach Figur 5 gemäli der DE-A-2 838 497 und dem 
Flansch nach den Figuren 2 und 3 gernä3 der US-A-4 105 227 
bestehende unterschiedliche Verformungscharakteristik 
beruht auf dern baulichen Unterschied zwischen den 
Flanschringen dieser Flansche. Der Flanschring gemäll der 
US-A-4 105 227 weist nämlich im Querschnitt die Form eines 
quaderförmigen Körpers auf, so dali dieser Flanschring 
dicker sein muli als die Wand des irn Querschnitt U-förmigen 
Flanschrings gernäii der DE-A-2 838 497. Das Kndert jedoch 
nichts daran, dali auch der Flanschring genfáll der US-A-

4 105 227 verforrnt wird, vgl. Spalte 3, Zeilen 5 bis 8. 

Das konstruktionsbedingte unterschiedliche Verformungs-
verhalten des Flansches gemäi3 der DE-A-2 838 497 und des 
Flansches geml3 der US-A-4 105 227 gibt daher keinen Anlali, 
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die erfinderische Ttigkeit anders zu beurteilen. 

3.6 Das AD-Merkblatt B8, Abschnitt 6.14 betrif ft die Flanech-

blattneigung fester Flansche, bei denen es aufgrund des 
Werkstoffs zu einer gro3en Schrgstel1ung der Flanschteller 

kommen kann. Urn diese Flanschblattneigung zu begrenzen, 

soil dann der Flansch dicker ausgefUhrt werden, ala es 

aufgrund der Festigkeitsanforderung notwendig wire. Diese 

Ernpfehlung geht daher in eine andere Richtung ala die Lehre 
nach der US-A-4 105 227, gernäB der der Flanschring zwar 

verformbar auszubiiden ist, aber der Ringforrnteil eben 

gehalten werden soil. 

3.7 Die Ansicht, daS es auch bereits ein Teil der erfinderi-

schen Leistung sei, erkannt zu haben, daB nur der Flanach 

nach Figur 5 für die Lösung der im obigen Abschnitt 3.1 

genannten Aufgabe in Betracht käme, kann nicht geteilt 

werden. Der Fachrnann erkennt auf den ersten Buck, daB 

unter den in der Entgegenhaitung dargesteliten AusfUh-

rungsformen eines Flansches nur bei dern Beispiel nach Figur 

5 die Dichtung unmitteibar zwischen den Ringformteilen 

liegt und infolgedessen diese beim Anziehen der Schrauben 

zumindest wesentlich starker ala bei den anderen Beispielen 

verformt werden. 

3.8 Der Gegenstand des erteilten PatentanspruChs 1 beruht somit 

nicht auf einer erfinderischen Ttigkeit im Sinne des Arti-
kels 56 EPU, so daB dieser Patentanspruch nicht gewährbar 

jet. 

4. 	Die erteilten PatentaneprUche 2 bis 6 sind auf den Patent- 

anspruch 1 rUckbezogen. Thr Rechtsbestand hängt deshaib von 

dern Rechtsbestand dieses Patentanspruchs ab. Sie fallen 

daher mit den Patentanspruch 1 zusanunen. 
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Entecheidungaformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurUckgewiesen. 

Die Geschäftsstellenbeazntin 	Der Vorsitzende 

B A Norman 	 C Maus 
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